
   

§ 7 Friedhofsgebührensatzung der Stadt Thale 
Verzicht auf eine Grabstelle mit laufender Ruhefrist (Totenruhe) 

Jährliche Pflege pro zurückgegebene Fläche einer 
Einzelerdgrabstätte ab Folgejahr des Verzichts/Entzug 
 

40,00€ 

Jährliche Pflege pro verkleinerter Fläche einer 
Einzelerdgrabstätte auf die Größe einer Urnengrabfläche ab 
Folgejahr des Verzichts                                                                                      

30,00€  

Jährliche Pflege pro zurückgegebene Fläche einer 
Urnengrabstätte bzw. einer Kindergrabstätte ab Folgejahr des 
Verzichts                                                                                                                                                                    

30,00€ 

§ 13 Friedhofsgebührensatzung der Stadt Thale 
Verwaltungsgebühren 

Verwaltungsgebühr bei vorzeitigem Verzicht auf die Grabstätte  25,00€  
 

Die Gebühren werden als Einmalzahlung bei 

Erklärung des Verzichtes bzw. Verkleinerung für die 

Restruhezeit der zurückgegebenen Stätten 

erhoben. 

 


